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Pflichten des Unteroffiziers 1836

§ 1 Der Unteroffizier soll seinen Obern zur Aufrechterhaltung der

Ordnung und zur Ausführung des Dienstes ein nützlicher
Gehilfe, seinen Untergebenen in Kriegs- und Friedensereignissen

durch Beispiel und Tat ein Vorbild sein.

§ 2 Diese Bestimmung fordert ein unwandelbares Pflichtgefühl,
die Kenntnis der entsprechenden militärischen Verhältnisse
und Gesetze sowie die Fähigkeit, alle vorkommenden Dienste
nicht nur selbst auszuführen, sondern auch die Untergebenen
klar und gründlich belehren zu können.

§ 11 Ein bescheidenes, aber offenes und unbefangenes Benehmen

gegen den Vorgesetzten steht dem Untergebenen wohl an,
und er soll selbst mit Vertrauen in allen Fällen sich an ihn
wenden, wo er des Rates oder der Unterstützung bedarf.

§ 16 Da das Beispiel des Obern am mächtigsten auf das Gemüt
der Untergebenen wirkt und zur Nachahmung anregt, so soll
der Vorgesetzte dem Untergebenen ein nachahmungswürdiges
Muster der Pflichterfüllung sein.

§ 18 Der Vorgesetzte muß durch Güte, Freundlichkeit und an¬

ständige Herablassung sowie durch gleichmäßig auszuübende
Gerechtigkeit, Billigkeit und unermüdliche Sorgfalt die Liebe
und das Zutrauen seiner Untergebenen sich zu erwerben und
dahin zu wirken suchen, daß jeder seine Pflichten gern und
freudig erfülle.

§ 19 Die genaueste Kenntnis der Gemütsbeschaffenheit der Unter¬
gebenen ist der sicherste Weg, ihn passend zu behandeln. Die
Erweckung eines richtigen Ehrgefühls wird diese Behandlung
erleichtern und unterstützen; das Wohlwollen, welches ihr
zugrunde liegen muß, darf indes nie in schlaffe Nachsicht,

Beschönigung wirklicher Fehler oder gar Verhehlung des
Verbrechens ausarten.

§ 20 Für die Untergebenen, soviel es in seinen Kräften steht, un¬
unterbrochen Sorge zu tragen, ist die Schuldigkeit jedes
Vorgesetzten. Er muß demnach ihre ihm vorgetragenen Gesuche
oder Beschwerden ungesäumt melden, für die Beschaffung
ihrer nötigsten Bedürfnisse sorgen, und für die Erhaltung
ihrer Gesundheit alles aufbieten.

§ 23 Ernst und streng in der dienstlichen Ausübung seines dienst¬
lichen Ansehens, lasse sich der Unteroffizier nie durch Eifer
oder Leidenschaft hinreißen, er vermeide es, das Selbstgefühl
seiner Untergebenen durch harten Tadel vor fremden Zeugen
zu verletzen und erlaube sich nie, sie durch Worte zu
beschimpfen oder wohl gar körperlich zu mißhandeln.

§ 26 Der Unteroffizier muß endlich auch außer Dienst durch an¬
ständiges Betragen, Achtung der Gesetze, Höflichkeit gegen
andere Stände und vorsichtige Wahl seines Umganges den
eigenen Wert wie die Würde des Standes betätigen und
unausgesetzt bemüht sein, sich auf einen ausgedehnteren
Wirkungskreis vorzubereiten, zu dem ihn der Dienst berufen
könnte.

§ 31 Jeder Unteroffizier soll eine Ehre darin suchen, daß die Leute
seiner Korporalschaft durch Anstand, Umsicht, Dressur und
Dienstkenntnis sich auszeichnen, weshalb jede vorkommende
Gelegenheit zur gründlichen Belehrung benutzt werden muß.

(Auszüge aus dem «Handbuch des Pionierdienstes» —
Glogau, 1836 — veröffentlicht im «Deutschen Soldatenkalender

1957», München.)

Waldkampf lehrgang
Von Hptm. H. v. Dach, Bern

VI. Die Ausbildung

Einzelausbildung Leiter: Gruppenführer Arbeitsplatz 1

Tragart der Waffe im Waldkampf:

Grundsatz: «Wohin du schaust, schaut auch der Lauf deiner Waffe.»
Nur wenn der Lauf ständig der Blickrichtung folgt, kannst du die
im Waldkampf blitzschnell auftauchenden und wieder verschwindenden

Ziele überhaupt fassen.

Tragart der Waffe Im Waldkampf

(Kar., Sturmgewehr, Mp, Lmg, Mg)

«Wohin du schaust, schaut
auch der Lauf deiner Waffe.»
Nur wenn der Lauf ständig der
Blickrichtung folgt, kannst du
die im Waldfcampf blitzschnell
auftauchenden und wieder
verschwindenden Ziele Oberhaupt
fassenl
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